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219 im Bahn- und Straßenverkehr, der Luftfahrt und Schiffahrt § 1 9 6

2. Ein Verkehrsunfall ist ein  plötzlich eintretendes Ereignis im  Zu
sam m enhang m it einem  in Bewegung befindlichen, au f eine O rts

veränderung abzielenden Fahrzeug.
Fahrzeuge nach § 196 sind nicht n u r K raftfahrzeuge, sondern auch 

Fuhrw erke, F ahrräder, Schienen- und W asserfahrzeuge sowie Flugzeuge. 
Dagegen sind auf G ehbahnen m itgeführte K inderw agen, H andschlitten 
und ähnliche G efährte  keine Fahrzeuge im  Sinne dieser Bestimmung.

Der V erkehrsunfall braucht nicht durch ein Fahrzeug, sondern kann 
auch durch einen Fußgänger verursacht werden, der durch pflicht
w idriges V erhalten, z. B. Trunkenheit, einen K raftfah re r zu Reaktionen 
veranlaßt, die einen V erkehrsunfall herbeiführen.

D er V erkehrsunfall m uß sich im Bahn- oder S traßenverkehr, in der 
Luft- oder Schiffahrt ereignen. D am it w erden alle Bereiche des Ver
kehrsw esens erfaßt. Eine U nterscheidung zwischen öffentlichem  und nicht
öffentlichem V erkehr w ird nicht vorgenommen.

Zum S traßenverkehr gehört der V erkehr sowohl auf öffentlichen 
S traßen als auch auf S traßen im B etriebsgelände und in m ilitärischen 
Anlagen. H ierzu zäh lt auch der S traßenbahnverkehr.

Zum  B ahnverkehr gehören sowohl der Schienenverkehr auf Anlagen 
der Deutschen Reichsbahn als auch auf denen der W erkbahnen.

3. Der schwere Verkehrsunfall nach Abs. 1 w ird durch schwerwiegende 
nachteilige Folgen charakterisiert. Durch den U nfall m uß der Tod

oder eine erhebliche Schädigung der G esundheit eines anderen Menschen 
verursacht oder eine Vielzahl von Menschen verletzt oder bedeutende 
Sachw erte beschädigt oder vernichtet w orden sein.

Die erhebliche Schädigung der G esundheit eines anderen ist nicht 
identisch m it den M erkm alen des § 116. Sie liegt z. B. bereits bei länger 
anhaltender, un ter U m ständen m it em pfindlichen Schmerzen verbundener 
A rbeitsunfähigkeit vor.

Die V erletzung einer Vielzahl von Menschen (vgl. § 186) braucht h in 
sichtlich des einzelnen nicht erheblicher N atu r sein. Die Beschädigung 
oder V ernichtung bedeutender Sachw erte ergibt sich nicht n u r aus dem 
Geldwert, sondern auch aus der Bedeutung der Sache fü r  die V olksw irt
schaft, die Landesverteidigung oder d ie  K ultur. Karosserieschäden oder 
anderw eitige Schäden an  unfallbeteiligten Fahrzeugen gehören also 
grundsätzlich nicht zu den bedeutenden Sachschäden.

4. Der schwere V erkehrsunfall m uß nach Abs. 2 fahrlässig verursacht 
werden. Die Voraussicht des Täters muß sich nicht au f alle Einzel

heiten und M odalitäten des schweren V erkehrsunfalls erstrecken, w eil er 
als V erkehrsteilnehm er stets davon ausgehen muß, daß P flichtverletzun
gen im  Verkehrsgeschehen erheblich schädigende A usw irkungen haben 
können.’

5. In Abs. 3 ist das besonders schwere fahrlässige Vergehen des 
schweren V erkehrsunfalls geregelt.


